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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch 
 

An die Mitglieder des 
Bau- und Planungsausschusses 
 
n a c h r i c h t l i c h 
an alle übrigen Ratsfrauen und 
Ratsherren sowie bürgerlichen Mit-
glieder 

Der Vorsitzende des 
Bau- und Planungsausschusses  
 

Geschäftsstelle 
Wittstocker Str. 7 
25436 Tornesch 
 
Auskunft erteilt: Rainer Lutz 
Zimmer: 127  1. Obergeschoss 
Telefon: 04122-9572-50 
Fax: 04122-9572-82 
E-Mail:        rainer.lutz@tornesch.de 
Internet: www.tornesch.de 
 
Tornesch, den 25.05.2009 

 
 

Einladung 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer  
 

öffentlichen Sitzung  des  Bau- und Planungsausschusses 
 

am Mittwoch, den 03.06.2009 um 19:30 Uhr im  Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, 
Wittstocker Str. 7 ein. 

 
Tagesordnung  

 
 

TOP Betreff  Vorlage  

Öffentlicher Teil 

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit     

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde     

3 Bericht der Verwaltung    VO/09/649 

4 Anfragen von Ausschussmitgliedern     

5 Einsatz des Verkehrsmengen- und Geschwindigkeitsmessgerätes 
- Antrag der CDU - Fraktion -    

VO/09/646 

6 33. F-Planänderung ''Kuhlenweg'' 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss -    

VO/09/637 

7 
B-Plan 58, 1. Änderung ''Kuhlenweg'' 
- Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss -    

VO/09/639 

8 
32. F-Planänderung ''Moorkamp'' 
- Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss -    

VO/09/638 

9 
B-Plan 60, 2. Änderung ''südwestlich Moorkamp'' 
- Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss -    

VO/09/641 
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10 34. F-Planänderung ''Moorkamp'' 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung -    

VO/09/636 

11 B-Plan 60, 3. Änderung ''Moorkamp'' 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung -    

VO/09/635 

12 
B-Plan 68, 1. Änderung und Erweiterung ''Friedrichstraße - Am Greven-
berg'' 
- Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss -    

VO/09/640 

13 B-Plan 74 ''Wilhelmstraße - Königsberger Straße'' 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss -    

VO/08/492 

14 B-Plan 77 ''Hamburger Straße - Altonaer Straße'' 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung -    

VO/09/642 

15 B-Plan 37 ''Gerberweg'' 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung -    

VO/09/644 

Nicht-öffentlicher Teil 

16 Bericht der Verwaltung     

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Arnold Hatje 
   Vorsitzender 
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Mitteilungsvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/649 
öffentlich 
22.05.2009 
Rainer Lutz 
 
Rainer Lutz 

Bericht der Verwaltung 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
K 22 
 
Wie am 15.05.09 aus der Presse zu entnehmen war, ist mit einem Planfeststellungsbe-
schluss im Jahre 2009 aufgrund von erforderlichen Umplanungen nicht mehr zu rechnen. 
Den entsprechenden Artikel habe ich in Kopie beigelegt. 
 
 
Masterplan Verkehr 
 
Schon in Verbindung mit den Haushaltsberatungen wurde auf den Zusammenhang zwischen 
der K 22 und dem Masterplan Verkehr hingewiesen. Folglich können im Nachtragshaushalt 
die Mittel für den Masterplan vom Jahr 2009 auf das Jahr 2010 verschoben werden, denn die 
Ausarbeitung eines neuen Verkehrplans macht keinen Sinn, solange nicht klar ist, ob die K 
22 gebaut wird oder nicht. 
 
 
Von - Helms - Straße 
 
Am 13.05.09 fand die Submission zum Ausbau der Von - Helms - Straße statt. 
Zur Zeit werden die Ergebnisse ausgewertet, dabei zeichnet sich ein günstiges Ergebnis ab. 
 
 
 
 
Anlage: Presseartikel zur K 22 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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CDU _ 
 

 
Fraktionsantrag der CDU 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/646 
öffentlich 
19.05.2009 
Henry Stümer 
 
Henry Stümer 

Einsatz des Verkehrsmengen- und Geschwindigkeitsmes sgerätes 
- Antrag der CDU - Fraktion - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

 

 
 
CDU-Stadtverband Tornesch       17.5.2009 
 
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 3 März 2008 ist die Anschaffung eines 
Verkehrsmengen- und Geschwindigkeitsmessgerätes beschlossen worden. 
 
Das Gerät ist aus dem Haushalt 2008 beschafft worden und Anfang 2009 geliefert worden. 
 
Das Gerät sollte ab sofort systematisch eingesetzt werden. Die Zielsetzung ist dabei die Infor-
mation von Kraftfahrern an potentiell gefährdeten Stellen und die Erstellung eines Verkehrska-
tasters für die Stadt Tornesch. Das Kataster soll belastbare Zahlen über das Verkehrsaufkom-
men in den Straßen geben. 
 
Vorschlag für erste Einsätze (jeweils 1 Woche): 
 

1) Tempo 30 Zonen vor Schulen und Kindergärten 

2) Ortszufahrten ( Ahrenloher Str.; Jürgen-Siemsen Str.; Friedrich-Straße; Esinger Str.) 

3) In Vorbereitung des Austausch Tornesch-Ost: 
Großer Moorweg; Lindenweg 

 
Zu E: Beschlussempfehlung 
 
Die Verwaltung wird beauftragt einen Einsatzplan für das Verkehrsmengen- und Geschwindig-
keitsmessgerät aufzustellen und umzusetzen. Die Ergebnisse werden zentral erfasst und stehen 
für spätere Auswertungen zur Verfügung. Die aktuellen Ergebnisse sind fortan Bestandteil des 
Berichtes der Verwaltung im Bau- und Planungsausschuss. 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/637 
öffentlich 
13.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

33. F-Planänderung "Kuhlenweg" 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbe schluss - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Das Projekt wurde inhaltlich zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 04.05.09 zu 
TOP „B-Plan 58, 1. Änderung“ und im Grundsatz beschlossen. 
 
Der B-Plan 58 trat am 25.04.03 in Kraft und hat die Ansiedlung von gewerblichen Nutzungen 
zum Ziel. Der Eigentümer Ecke Ahrenloher Straße / Kuhlenweg möchte jedoch am bestehen-
den Wohnhaus Erweiterungen vornehmen und scheitert damit an der festgesetzten Art der bau-
lichen Nutzung als Gewerbegebiete.  

 
Deshalb soll nun die Umwidmung von Gewerbegebiete (GE) in gemischte Bauflächen (M) vor-
genommen werden, so dass neben der Absicht gewerblicher Nutzung auch die wohnbauliche 
Nutzung weiter entwickelt werden kann. 
 
Der Planentwurf wird zur Sitzung vorgestellt. 

 
Am 19.05.09 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum B-Plan 58, 1. Änderung 
durchgeführt, der zu diesem Verfahren parallel läuft. Anregungen zur Flächenausweisung wur-
den dort nicht vorgebracht.  
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Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit 

Die Planänderung berührt nicht die umweltrelevanten Versiegelungsaspekte, eine Überarbei-
tung des Planwerks wird in dieser Hinsicht nicht erforderlich. 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt 
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen 

Die Entwurfserarbeitung erfolgt durch das Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung in Zusam-
menarbeit mit dem hiesigen Fachdienst Planung. Die Mittel stehen im Haushalt bereit. 
 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

1.  Für das Gebiet südöstlich der Ahrenloher Straße in einer Tiefe von ca. 60 m sowie südwest-
lich des Kuhlenwegs in einer Tiefe von ca. 60 m, wie aus dem anliegenden Plan ersichtlich, wird 
die 33. Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt. Planungsziel ist die Bereitstellung von 
gemischter Baufläche. 
 
2.  Der anliegende Plan wird Beschlussbestandteil. 
 
3.  Die Ausarbeitung der Planung erfolgt durch das Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung. 
 
4.  Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
5. Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 abgesehen. 
 
6. Der Entwurf der 33. Änderung des Flächennutzungsplans wird mit der Begründung beschlos-
sen und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die Behörden gem. § 4 
Abs. 2 BauGB sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 

 
7. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
 
 
Anlage: Geltungsbereich 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/639 
öffentlich 
13.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

B-Plan 58, 1. Änderung "Kuhlenweg" 
- Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteilig ung, Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Das Projekt wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 04.05.09 und im Grund-
satz beschlossen. 
 

Am 19.05.09 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, Anregungen wurden 
nicht vorgebracht.  
 

 
Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit 

Die Planänderung berührt nicht die umweltrelevanten Versiegelungsaspekte, eine Überarbei-
tung des Planwerks wird in dieser Hinsicht nicht erforderlich. 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt 
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen  ./. 

 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans 58 wird mit der Begründung beschlossen 
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und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die Behörden gem. § 4 Abs. 
2 BauGB sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
 

Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
 
 
Anlage: Planzeichnung 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/638 
öffentlich 
13.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

32. F-Planänderung "Moorkamp" 
- Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteilig ung, Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Das Projekt wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 02.02.09 und im Grund-
satz beschlossen. 
 

Am 19.05.09 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, Anregungen zur Flä-
chenausweisung wurden dort nicht vorgebracht.  
 

 
Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit 

Die Planänderung berührt nicht die umweltrelevanten Versiegelungsaspekte, eine Überarbei-
tung des Planwerks wird in dieser Hinsicht nicht erforderlich. 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt 
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen  ./. 

 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

1. Der Entwurf der 32. Änderung des Flächennutzungsplans wird mit der Begründung beschlos-
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sen und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die Behörden gem. § 4 
Abs. 2 BauGB sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
 

2. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
 
 
Anlage: Planzeichnung 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/641 
öffentlich 
14.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

B-Plan 60, 2. Änderung "südwestlich Moorkamp" 
- Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteilig ung, Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Das Projekt wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 04.05.09 und im Grund-
satz beschlossen. 
 

Am 19.05.09 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, Anregungen wurden 
nicht vorgebracht.  
 

 
Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit 

Die Planänderung berührt nicht die umweltrelevanten Versiegelungsaspekte, eine Überarbei-
tung des Planwerks wird in dieser Hinsicht nicht erforderlich. 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt 
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen  ./. 

 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

1. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans 60 wird mit der Begründung beschlossen 
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und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die Behörden gem. § 4 Abs. 
2 BauGB sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
 

2. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/636 
öffentlich 
12.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

34. F-Planänderung "Moorkamp" 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 

 

 
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Mit der Aufstellungsbeschlussfassung zum B-Plan 65 südlich des Kreisels will der dort ansässi-
ge Baumschulbetrieb weitere Möglichkeiten der Umsiedlung auf sein Betriebsgelände mit Gar-
tencenter diesseits der Ahrenloher Straße nutzen. Die Festsetzung einer Fläche für die Land-
wirtschaft im B-Plan 60 setzt dafür jedoch zu enge Grenzen. Daher soll mit der 34. Änderung 
des Flächennutzungsplans die Voraussetzung zur entsprechenden Änderung des B-Plans ge-
schaffen werden. 
 
Als Art der baulichen Nutzung wird die Festsetzung eines Mischgebiets gewählt.  

 
Der Entwurf wird zur Sitzung vorgestellt. 
 

 
Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit 

Die Umwidmung von einer Fläche für die Landwirtschaft in ein Mischgebiet erfordert eine Über-
arbeitung des Umweltberichts, diese wird im weiteren Verfahren entwickelt. 
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2. Kinder- und Jugendbeteiligung 

entfällt 
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen 

Die Planung wird vom Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung erarbeitet, der Umweltbericht 
vom Büro Landschaftsarchitektur Zumholz. Die Mittel stehen im Haushalt bereit. 
 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

1. Für das Gebiet nordöstlich der Straße Moorkamp in einer Tiefe von ca. 150 m und nordwest-
lich der Ahrenloher Straße in einer Tiefe von ca. 140 m, wie aus dem anliegenden Plan ersicht-
lich, wird die 34. Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt. Planungsziel ist die Bereit-
stellung eines Mischgebiets. 
 
2.  Der anliegende Plan wird Beschlussbestandteil. 
 
3.  Die Ausarbeitung der Planung erfolgt durch das Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung. 
 
4.  Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
 
Anlage: Geltungsbereich 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/635 
öffentlich 
12.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

B-Plan 60, 3. Änderung "Moorkamp" 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 

 

 
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Mit der Aufstellungsbeschlussfassung zum B-Plan 65 südlich des Kreisels will der dort ansässi-
ge Baumschulbetrieb weitere Möglichkeiten der Umsiedlung auf sein Betriebsgelände mit Gar-
tencenter diesseits der Ahrenloher Straße nutzen. Die Festsetzung einer Fläche für die Land-
wirtschaft im B-Plan 60 setzt dafür jedoch zu enge Grenzen. Daher soll mit dieser 3. Änderung 
des B-Plans die Möglichkeit gegeben werden, alle Betriebsteile hier anzusiedeln. 
 
Als Art der baulichen Nutzung wird deshalb die Festsetzung eines Mischgebiets gewählt. Aus 
dem Nutzungskatalog des § 6 BauNVO werden jedoch nur Wohngebäude, Geschäfts- und Bü-
rogebäude sowie Gartenbaubetriebe zugelassen. 
 
Das Allgemeine Wohngebiet wird in den Änderungsbereich einbezogen, um die textlich festge-
setzte Anzahl zulässiger Wohnungen je Wohngebäude von 2 auf 4 zu erhöhen. Damit können 
die beiden verbliebenen städtischen Baugrundstücke besser vermarktet werden. 
 

Der Entwurf wird zur Sitzung vorgestellt. 
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Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit 

Die Umwidmung von einer Fläche für die Landwirtschaft in ein Mischgebiet erfordert eine Über-
arbeitung der Grünordnungsplanung, diese wird im weiteren Verfahren entwickelt. 
 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung 

entfällt 
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen 

Die Planung wird vom Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung erarbeitet, der grünordnerische 
Teil vom Büro Landschaftsarchitektur Zumholz. Die Mittel stehen im Haushalt bereit. 
 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

1. Für das Gebiet nordöstlich der Straße Moorkamp in einer Tiefe von ca. 150 m und nordwest-
lich der Ahrenloher Straße in einer Tiefe von ca. 140 m, wie aus dem anliegenden Plan ersicht-
lich, wird die 3. Änderung des Bebauungsplans 60 aufgestellt. Planungsziel ist die Bereitstellung 
eines Mischgebiets anstelle einer Fläche für die Landwirtschaft. 
 

2.  Der anliegende Plan wird Beschlussbestandteil. 
 
3.  Die Ausarbeitung der Planung erfolgt durch das Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung. 
 
4.  Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 

 
 
Anlage: Geltungsbereich 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/640 
öffentlich 
14.05.2009 
Claudius Oppermann 
Arnold Hatje 
Claudius Oppermann 

B-Plan 68, 1. Änderung und Erweiterung "Friedrichst raße - Am 
Grevenberg" 
- Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbesc hluss - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 
16.06.2009 Ratsversammlung 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Der B-Plan wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 02.02.09 mit dem Ent-
wurfs- und Auslegungsbeschluss. Die öffentliche Auslegung fand statt vom 16.03. bis 25.04.09. 
 

Aus der Öffentlichkeit und von den Fachbehörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
kamen keine Anregungen. Auch die Nachbargemeinden melden keine Anregungen. 
 
Eine Abwägung erübrigt sich damit, der Satzungsbeschluss kann gefasst werden. 

 
 
Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit   ./, 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung  ./. 

 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen  ./. 
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Zu E: Beschlussempfehlung 

1. Die Ratsversammlung beschließt den Bebauungsplan 68, 1. Änderung und Erweiterung 
„Friedrichstraße – Am Grevenberg“ als Satzung. 
 
2. Die Begründung wird gebilligt. 
 
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Bebauungsplan 68, 1. Änderung und Erweiterung 
ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit der Begründung 
während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/08/492 
öffentlich 
15.09.2008 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

B-Plan 74 "Wilhelmstraße - Königsberger Straße" 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 
 
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Die Planung wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 03.09.08 mit dem Auf-
trag zu erneuter Überarbeitung. 
Die Abwägung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde dort zwar beraten, jedoch nicht 
beschlossen. Insoweit findet sich in der Beschlussempfehlung zu E ein entsprechender Vor-
schlag mit Verweis auf die Sitzungsvorlage zu letzter Sitzung. 
 
Aufgrund der Beratung ergeben sich inhaltlich folgende Änderungen: 
Das Planungsprofil der Königsberger Straße wird um einen 2,50 m breiten Pflanzstreifen an der 
Südseite ergänzt. (In der Planzeichnung wird jedoch nur die Fläche der öffentlichen Straße 
festgesetzt, der Pflanzstreifen ist darin enthalten. Die Baumstandorte werden entsprechend der 
Baumart und der Grundstückszufahrten gewählt.) 

 
Dazu verläuft im Abstand von 2 m die Baugrenze auf dem unbebauten Grundstück an der Kö-
nigsberger Straße. Die Baugrenze entspricht dann in etwa der bestehenden Bauflucht. 
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Das unbebaute Grundstück wird etwa hälftig in die Quartiere 3 (Ecke Wilhelmstraße) und 4 (be-
nachbart Königsberger Straße 2a) geteilt. Beide Quartiere erhalten die Festsetzung „nur Einzel-
häuser zulässig“, geplante Doppelhäuser müssen also allseitig den Grenzabstand einhalten und 
gelten damit als ein Wohngebäude. Dadurch ist gewährleistet, dass sie nicht mehr als 2 Woh-
nungen erhalten dürfen, also je Haushälfte eine. 
 
Im Quartier 4 wird eine Traufhöhe festgesetzt, ein Neubau muss sich also gestalterisch mit dem 
Beginn des Daches an der bestehenden Bebauung der Königsberger Straße orientieren. 
 
Zwischenzeitlich erreicht uns eine erneute Einwendung von Betroffenen und Benachbarten des 
Plangebiets mit dem Wunsch, die Firsthöhe von 9 m auf 8 m zu reduzieren. Da die Grundeigen-
tümer selbst die Höhenbegrenzung für ihren neuen Bauplatz wünschen, wird nun vorgeschla-
gen, die Einwendung zu berücksichtigen und damit die bestehende Höhenentwicklung aufzu-
nehmen. 
 
Insoweit sind also die städtebaulichen Aspekte baulicher Dichte und die nachbarlichen Belange 
gewahrt. 
 
Der Grundeigentümer erklärt sich nach wie vor nicht einverstanden mit dem vorgesehenen Pro-
fil der Königsberger Straße, weil dadurch sein Grundstück von einem Streifen öffentlicher Ver-
kehrsfläche überlagert wird. Er benötigt jedoch die volle Breite, weil die Doppelhäuser mit der 
Terrassenseite nach Süden orientiert werden sollen und dafür jeder Meter bedeutsam ist. 
 
So wurde seitens der Stadt die Königsberger Straße alternativ als verkehrsberuhigter Bereich 
überplant, um die dazu erforderliche Profilbreite festzustellen. Im Ergebnis reicht dafür die be-
stehende öffentliche Verkehrsfläche aus, das Grundstück wäre in voller Breite nutzbar. 
 
Der „Gesamtplan Verkehrsberuhigung Tornesch“ von 1989 sieht für die Königsberger Straße 
einen Tempo-6-km/h-Bereich vor, insoweit wäre also auch diese Variante denkbar. Zur Sitzung 
werden die Profilvarianten Tempo-30 und Tempo-6 vorgestellt. Mit einer Entscheidung über das 
Profil kann die Planung zur öffentlichen Auslegung beschlossen werden. 
 
 
Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit Die Planung wird im Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) betrieben, die Umweltauswirkungen sind in einer Vorprüfung ab-
gearbeitet und als nicht erheblich eingestuft. Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht kann 
daher verzichtet werden. 
 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung ./. 

 
 
Zu D: Finanzielle Auswirkungen  ./. 

 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

1. Die Abwägung zu A/B der Vorlage VO/08/459 der Sitzung vom 03.09.08 wird beschlossen. 
 

2. Das Planverfahren wird gem. § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) durch-
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geführt, von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
3. Der Entwurf des B-Plans 74 wird mit der Begründung beschlossen und zur öffentlichen Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind von der 
Auslegung zu benachrichtigen. 
 
 
Anlage: Planzeichnung 
 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/642 
öffentlich 
15.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

B-Plan 77 "Hamburger Straße - Altonaer Straße" 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Der B-Plan wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 23.06.08 mit dem Auf-
stellungsbeschluss für den Bereich Ecke Altonaer Straße / Gärtnerweg. 

 

Die Gespräche mit der Bauaufsicht des Kreises Pinneberg über die Entwicklungsperspektiven 
der Altonaer Wellpappenfabrik insgesamt führen zu dem Ergebnis, für das gesamte Firmenge-
lände einen B-Plan aufzustellen. Daher wird zu E der Aufstellungsbeschluss entsprechend ge-
ändert. 

 

Zur Sitzung soll ein erstes Konzept zur Gesamtentwicklung vorgestellt werden, das grob die 
vorstellbare Baukörperentwicklung aufzeigt und die Art der baulichen Nutzung (Gewerbegebiet / 
Mischgebiet) darstellt. 

 

 

Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit    wird im Zuge der Entwurfsarbeit entwickelt. 

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt 
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Zu D: Finanzielle Auswirkungen 

Die Ausarbeitung des Entwurfs erfolgt durch den hiesigen FD Planung in Zusammenarbeit mit 
dem Büro Maysack-Sommerfeld sowie dem Büro Landschaftsarchitektur Zumholz (Umweltprü-
fung, Grünordnungsplan), die Mittel stehen im Haushalt bereit. 

 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

Der Aufstellungsbeschluss vom 23.06.08 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

1.  Für das Gebiet nordöstlich der Bahnanlagen, südöstlich der Hamburger Straße, südlich des 
Lindenwegs und westlich des Gärtnerwegs, wie aus dem anliegenden Plan ersichtlich, wird ein 
Bebauungsplan 77 aufgestellt. Planungsziel ist die Bereitstellung von Entwicklungsflächen für 
den ansässigen Betrieb. 

 
2.  Der anliegende Plan wird Beschlussbestandteil. 
 
3.  Die Ausarbeitung der Planung erfolgt durch das Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung in 
Zusammenarbeit mit dem Büro Landschaftsarchitektur Zumholz. 

 
4.  Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
Anlage: Geltungsbereich 

 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Bau- und Umweltamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Berichterstatter: 
Vortrag im Rat: 
Erstellt von: 

VO/09/644 
öffentlich 
18.05.2009 
Claudius Oppermann 
 
Claudius Oppermann 

B-Plan 37 "Gerberweg" 
- Aufstellungsbeschluss, Entwurfsberatung - 
Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

03.06.2009 Bau- und Planungsausschuss 

 
 
A:   Sachbericht 
B:   Stellungnahme der Verwaltung 
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit 
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung 
D:   Finanzielle Auswirkungen 
E:   Beschlussempfehlung 
 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung 

Der B-Plan wurde zuletzt beraten im Bau- und Planungsausschuss am 11.07.89 mit dem Auf-
stellungsbeschluss, der vorsorglich zur Sicherung der Ziele der Dorferneuerung gefasst wurde. 

 

Die Gespräche mit der Bauaufsicht des Kreises Pinneberg über die Entwicklungsperspektiven 
der Firma Werners Dragees insgesamt führen zu dem Ergebnis, für das gesamte Firmengelän-
de mit Umfeld einen B-Plan aufzustellen. Daher wird zu E der Aufstellungsbeschluss entspre-
chend geändert. 

 

Zur Sitzung soll ein erstes Konzept zur Gesamtentwicklung vorgestellt werden, das grob die 
vorstellbare Baukörperentwicklung aufzeigt und die Art der baulichen Nutzung (Gewerbegebiet / 
Mischgebiet) darstellt. 

 

 

Zu C: Prüfungen 

1. Umweltverträglichkeit    wird im Zuge der Entwurfsarbeit entwickelt. 

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt 
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Zu D: Finanzielle Auswirkungen 

Die Ausarbeitung des Entwurfs erfolgt durch den hiesigen FD Planung in Zusammenarbeit mit 
dem Büro Maysack-Sommerfeld sowie dem Büro Landschaftsarchitektur Zumholz (Umweltprü-
fung, Grünordnungsplan), die Mittel stehen im Haushalt bereit. 

 
 
Zu E: Beschlussempfehlung 

Der Aufstellungsbeschluss vom 11.07.89 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

1.  Für das Gebiet zwischen Pinneberger Straße, Hasweg, Hafenstraße und Alter Schulweg, 
wie aus dem anliegenden Plan ersichtlich, wird ein Bebauungsplan 77 aufgestellt. Planungsziel 
ist die Bereitstellung von Entwicklungsflächen für den ansässigen Betrieb. 

 
2.  Der anliegende Plan wird Beschlussbestandteil. 
 
3.  Die Ausarbeitung der Planung erfolgt durch das Büro Maysack-Sommerfeld Stadtplanung in 
Zusammenarbeit mit dem Büro Landschaftsarchitektur Zumholz. 

 
4.  Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
Anlage: Geltungsbereich 

 
 
 
 
Gez. 
Roland Krügel 
Bürgermeister 
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